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2. Instanz

Aktenzeichen L 16 U 69/03
Datum 26.07.2004

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 29.
August 2003 wird mit der MaÃ�gabe zurÃ¼ckgewiesen, dass der Tenor des
angefochtenen Urteils wie folgt neu gefasst wird: Es wird unter Aufhebung des
Bescheides der Beklagten vom 9. Januar 2001 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 20. April 2001 festgestellt, dass die bei dem KlÃ¤ger
vorliegende Meniskopathie Folge einer Berufskrankheit nach Nr. 2102 der Anlage
zur Berufskrankheiten-Verordnung ist. Die Beklagte trÃ¤gt die auÃ�ergerichtlichen
Kosten des KlÃ¤gers auch im Berufungsverfahren. Die Revision wird nicht
zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob die Meniskuserkrankung des KlÃ¤gers Folge einer Berufskrankheit
(BK) nach Nr. 2102 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) ist.

Der 1942 geborene KlÃ¤ger hatte von 1956 bis 1958 den Beruf des
Maschinenschlossers erlernt. AnschlieÃ�end war er seit dem 21. Oktober 1958 bei
verschiedenen Arbeitgebern als Linoleum- bzw. Bodenleger beschÃ¤ftigt, zuletzt
seit dem 20. Juli 1995 bei der L & V GmbH & Co KG in B. Seit dem 10. Februar 1961
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ist bei dem KlÃ¤ger eine BK (SchleimbeutelentzÃ¼ndung vor dem rechten Knie)
anerkannt (Bescheid der Bau-Berufsgenossenschaft H â�� Gebietsverwaltung B â��
vom 26. Juli 1962). Wegen Kniebeschwerden war der KlÃ¤ger vom 7. August 2000
bis 8. September 2000, vom 15. Dezember 2000 bis 26. Januar 2001, vom 9. Juli
2001 bis 22. August 2001, vom 26. Oktober 2001 bis 31. Dezember 2001, vom 19.
April 2002 bis 30. September 2002 und ist er seit dem 29. November 2002
arbeitsunfÃ¤hig erkrankt.

Nach einer BK-Anzeige des behandelnden OrthopÃ¤den Dr. B vom 14. August 2000
holte die Beklagte einen Krankheitsbericht dieses Arztes vom 30. August 2000 ein
und veranlasste eine Stellungnahme ihres Technischen Aufsichtsdienstes (TAD), der
nach einer Befragung des KlÃ¤gers in seinem letzten BeschÃ¤ftigungsbetrieb am
16. Oktober 2000 im Beisein der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer C und S die arbeitstechnischen
Voraussetzungen fÃ¼r das Entstehen einer BK Nr. 2102 bei dem KlÃ¤ger verneinte
(Ermittlungsbericht des TAD vom 10. November 2000 und Stellungnahme des
Fachchemikers der Medizin Dr. B vom 21. November 2000). Mit Bescheid vom 9.
Januar 2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 20. April 2001 lehnte
die Beklagte die Anerkennung der BK Nr. 2102 und die GewÃ¤hrung von
EntschÃ¤digungsleistungen sowie vorbeugender Leistungen nach Â§ 3 BKV ab mit
der BegrÃ¼ndung, dass die arbeitstechnischen Voraussetzungen nicht gegeben
seien. Der KlÃ¤ger habe zwar tatsÃ¤chlich auf den Knien gearbeitet, sei jedoch in
der Kniehocke bzw. im Fersensitz nur gelegentlich tÃ¤tig gewesen, d.h. weniger als
ein Drittel der tÃ¤glichen Arbeitszeit.

Im Klageverfahren hat das Sozialgericht (SG) Berlin einen Befundbericht von Dr. B
vom 13. Februar 2003 beigezogen (Behandlung des KlÃ¤gers seit 15. Mai 2000
wegen Kniebeschwerden). Das SG hat den Chirurgen Dr. M als SachverstÃ¤ndigen
eingesetzt. Dieser Arzt hat in seinem Gutachten vom 31. MÃ¤rz 2003 im Bereich
beider Kniegelenke des KlÃ¤gers eine primÃ¤re Meniskopathie und einen
Knorpelschaden diagnostiziert. Diese GesundheitsstÃ¶rungen seien ursÃ¤chlich auf
die berufliche TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers als Bodenleger zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die
medizinischen Voraussetzungen der BK Nr. 2102 seien erfÃ¼llt. Denn andere,
wesentliche Ursachenfaktoren fÃ¼r die Meniskopathie seien nicht feststellbar. Der
KlÃ¤ger hat im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung im Einzelnen seine TÃ¤tigkeit
als Bodenleger geschildert; auf die Sitzungsniederschrift des SG vom 29. August
2003 wird insoweit Bezug genommen.

Das SG hat mit Urteil vom 29. August 2003 die Beklagte unter Aufhebung der
angefochtenen Bescheide "verpflichtet", eine BK Nr. 2102 mit einer "Meniskopathie
und KnorpelschÃ¤digung beider Kniegelenke" anzuerkennen. Zur BegrÃ¼ndung ist
ausgefÃ¼hrt: Die Klage sei begrÃ¼ndet. Die Meniskopathie des KlÃ¤gers sei als BK
Nr. 2102 der Anlage zur BKV anzuerkennen. Die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers als
Bodenleger erfÃ¼lle die arbeitstechnischen Voraussetzungen fÃ¼r die
Anerkennung dieser BK. Zur Ã�berzeugung des Gerichts stehe fest, dass der
KlÃ¤ger als Bodenleger maÃ�geblich in einer hockenden Dauerzwangshaltung
gearbeitet habe. Dies betreffe insbesondere das Verlegen von Teppichen auf
Treppen, das in der Zeit von September 1975 bis Juni 1990 nach den glaubhaften
Angaben des KlÃ¤gers im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung etwa zwei Drittel
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der Arbeitszeit in Anspruch genommen habe. Auch ab Juli 1990 sei der KlÃ¤ger etwa
die HÃ¤lfte seiner Arbeitszeit damit beschÃ¤ftigt gewesen, Teppiche auf Treppen zu
verlegen. Auch die medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung der BK
Nr. 2102 seien auf der Grundlage des Gutachtens von Dr. M als erfÃ¼llt anzusehen.

Mit der Berufung wendet sich die Beklagte gegen dieses Urteil. Sie trÃ¤gt vor:
Entgegen der Auffassung des SG sei nicht davon auszugehen, dass die
arbeitstechnischen Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung einer BK Nr. 2102 bei
dem KlÃ¤ger im erforderlichen Vollbeweis dargetan seien. HierfÃ¼r wÃ¼rden die
Angaben des KlÃ¤gers in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 29. August 2003 nicht
ausreichen, zumal der KlÃ¤ger gegenÃ¼ber dem TAD anlÃ¤sslich der Ermittlungen
im BeschÃ¤ftigungsbetrieb angegeben habe, die Kniehocke bzw. den Fersensitz nur
gelegentlich angewendet zu haben, beispielsweise dann, wenn Treppenstufen mit
BodenbelÃ¤gen versehen worden seien. Im Ã�brigen sei zweifelhaft, ob bei
Bodenverlegearbeiten auf Treppen Ã¼berhaupt in wesentlichem Umfang eine
meniskusbelastende Arbeitshaltung eingenommen werde. Auf die vorgelegte
Bildmappe Ã¼ber die kniebelastenden TÃ¤tigkeiten des Bodenlegers der
Arbeitsgemeinschaft der Bau-Berufsgenossenschaften werde insoweit verwiesen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 29. August 2003 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Er hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend. Auf seinen Schriftsatz vom 6. April
2004 und seine Einlassungen im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 26. Juli
2004 wird Bezug genommen.

Der Senat hat Beweis erhoben durch uneidliche Vernehmung des Zeugen C Ã¼ber
die Arbeitshaltungen des KlÃ¤gers im Rahmen seiner BeschÃ¤ftigung bei der L & V
GmbH & Co KG; hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die
Sitzungsniederschrift vom 26. Juli 2004 verwiesen.

Wegen des Sach- und Streitstandes im Ã�brigen wird auf die vorbereitenden
SchriftsÃ¤tze der Beteiligten nebst Anlagen, wegen der medizinischen
Feststellungen auf den zum Verfahren eingeholten Befundbericht von Dr. B sowie
das SachverstÃ¤ndigengutachten von Dr. M Bezug genommen.

Die Verwaltungsakte der Beklagten und die Gerichtsakte haben vorgelegen und
sind Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung der Beklagten ist nicht begrÃ¼ndet. Sie war mit der MaÃ�gabe
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zurÃ¼ckzuweisen, dass der Tenor des angefochtenen Urteils im Hinblick auf die
erhobene (vgl. Schriftsatz des KlÃ¤gers vom 18. Juni 2002) kombinierte
Anfechtungs- und Feststellungsklage im Sinne der Â§Â§ 54 Abs. 1, 55 Abs. 1 Nr. 3
Sozialgerichtsgesetz (SGG) neu zu fassen war.

Die bei dem KlÃ¤ger vorliegende Meniskuserkrankung (Meniskopathie) ist Folge
einer BK nach Nr. 2102 der Anlage zur BKV.

Anwendbar sind vorliegend die Vorschriften des Sozialgesetzbuches â�� Gesetzliche
Unfallversicherung â�� (SGB VII), die fÃ¼r alle nach seinem In-Kraft-Treten am 1.
Januar 1997 eingetretenen VersicherungsfÃ¤lle gelten (Â§ 212 SGB VII). Der KlÃ¤ger
hat im August 2000 unter Geltung des SGB VII die Feststellung der BK bei der
Beklagten beantragt und eine rÃ¼ckwirkende Feststellung fÃ¼r die Zeit vor dem 1.
Januar 1997 ist von ihm nicht ausdrÃ¼cklich begehrt worden. Selbst wenn insofern
jedoch das Recht der Reichsversicherungsordnung (RVO) zu Grunde zu legen
wÃ¤re, ergÃ¤be sich kein Unterschied. Denn die maÃ�gebende Umschreibung der
BK Nr. 2102 der Anlage zur BKV ist zwischenzeitlich nicht geÃ¤ndert worden.

Die tatbestandlichen Voraussetzungen einer BK nach Nr. 2102 der Anlage zur BKV
sind in der Person des KlÃ¤gers erfÃ¼llt. BKen sind Krankheiten, die die
Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als
BKen bezeichnet und die Versicherte infolge einer den Versicherungsschutz nach
den Â§Â§ 2, 3 oder 6 SGB VII begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit erleiden (Â§ 9 Abs. 1 Satz
1 SGB VII). Nach Nr. 2102 der Anlage zur BKV gehÃ¶ren zu den BKen auch
MeniskusschÃ¤den nach mehrjÃ¤hrigen andauernden oder hÃ¤ufig
wiederkehrenden, die Kniegelenke Ã¼berdurchschnittlich belastenden TÃ¤tigkeiten.
Wie bei jeder BK mÃ¼ssen fÃ¼r die Bejahung der tatbestandlichen
Voraussetzungen zum einen in der Person des Versicherten die so genannten
arbeitstechnischen Voraussetzungen im Vollbeweis dargetan sein, d.h. es muss
erwiesen sein, dass der Versicherte im Rahmen seiner versicherten TÃ¤tigkeit
schÃ¤digenden Einwirkungen im Sinne der BK ausgesetzt gewesen ist, die nach
AusmaÃ� und IntensitÃ¤t geeignet sind, einen entsprechenden Gesundheitsschaden
zu bewirken. Zum anderen muss die umschriebene Listenkrankheit, d.h. vorliegend
ein Meniskusschaden, nachgewiesen sein. FÃ¼r den ursÃ¤chlichen Zusammenhang
zwischen den versicherten schÃ¤digenden Einwirkungen und der Listenerkrankung
gilt die auch sonst im Unfallversicherungsrecht geltende Lehre von der
wesentlichen Bedingung (vgl. BSGE 61, 127, 129; 63, 272, 278), wonach
grundsÃ¤tzlich die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Ursachenzusammenhangs
ausreicht.

Bei dem KlÃ¤ger liegt â�� wie der gerichtliche SachverstÃ¤ndige Dr. M einsichtig
dargelegt hat und was zwischen den Beteiligten im Ã�brigen unstreitig ist â�� ein
Meniskusschaden in Gestalt einer Meniskopathie beider Kniegelenke vor. Es ist
zudem auch von einem ausreichenden AusmaÃ� von versicherten schÃ¤digenden
Einwirkungen im Sinne der BK Nr. 2102 bei dem KlÃ¤ger auszugehen. Zur
Ã�berzeugung des Senats steht fest, dass der KlÃ¤ger im Rahmen seiner
versicherten BeschÃ¤ftigung als Bodenleger bei der L & V GmbH & Co KG seit dem
20. Juli 1995 bis zum erstmaligen Eintritt krankheitsbedingter ArbeitsunfÃ¤higkeit
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am 7. August 2000, mithin mehrjÃ¤hrig, andauernde oder hÃ¤ufig wiederkehrende,
die Kniegelenke Ã¼berdurchschnittlich belastende TÃ¤tigkeiten ausfÃ¼hrte.

Nach dem vom Bundesminister fÃ¼r Arbeit und Sozialordnung herausgegebenen
Merkblatt fÃ¼r die Ã¤rztliche Untersuchung zu der BK Nr. 2102 der Anlage zur BKV
ist eine Ã¼berdurchschnittliche Belastung der Kniegelenke biomechanisch
gebunden entweder an eine Dauerzwangshaltung, insbesondere bei Belastungen
durch Hocken oder Knien bei gleichzeitiger Kraftaufwendung, oder eine hÃ¤ufig
wiederkehrende erhebliche Bewegungsbeanspruchung, insbesondere Laufen oder
Springen mit hÃ¤ufigen Knick-, Scher- oder Drehbewegungen auf grob unebener
Unterlage. Beispielhaft genannt werden im Merkblatt als Berufe mit einer
Ã¼berdurchschnittlichen Belastung der Kniegelenke auch Fliesen- oder
Parkettleger. Geeignete Dauerzwangshaltungen sind dabei vor allem Belastungen
durch Fersensitz, Hocken oder Knien bei gleichzeitiger Kraftaufwendung (vgl.
SchÃ¶nberger / Mehrtens / Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 7. Auflage
2003, S. 708). Diese Voraussetzungen sind durch die langjÃ¤hrig von dem KlÃ¤ger
ausgeÃ¼bte BodenlegertÃ¤tigkeit erfÃ¼llt. Nach den glaubhaften Angaben des
KlÃ¤gers, die er durch die Vorlage von StundenbÃ¼chern und eine Ã¼berzeugende
Demonstration im Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung belegt hat, arbeitete er zu
einem Ã¼berwiegenden Teil seiner Arbeitszeit auf Treppen, die er Ã¼blicherweise
von oben nach unten in der Kniehocke bei gleichzeitiger Kraftaufwendung
bespannte. Das Verlegen von TeppichbÃ¶den auf ebenen GrundflÃ¤chen erfolgte
zum einen in den Arbeitshaltungen, wie sie in den Bildern 9 und 10 der von der
Beklagten vorgelegten Bildmappe dokumentiert sind. Ferner hatte der KlÃ¤ger
Sockelleisten anzubringen, wobei er bestÃ¤tigt hat, diese Arbeiten in den auf den
Bildern 23 und 24 der Bildmappe aufgezeigten Arbeitshaltungen ausgefÃ¼hrt zu
haben. Mit Ausnahme von Bild 10 der Mappe sind alle diese Arbeitshaltungen
meniskusbelastend bzw. fÃ¼hren zu einer beginnenden Meniskusbelastung.
Erschwerend kommt hinzu, dass der KlÃ¤ger beim Bespannen von Treppenpodesten
regelmÃ¤Ã�ig und teilweise auch beim Verlegen von TeppichbÃ¶den auf ebenen
GrundflÃ¤chen einen Kniespanner verwendet hat, dessen Handhabung er im Termin
zur mÃ¼ndlichen Verhandlung ebenfalls aufgezeigt hat. Bei der Benutzung des
Kniespanners wird das belastete Knie unter erheblicher Kraftaufwendung gegen den
Kniespanner gepresst, um eine falten- und wellenfreie Verlegung der Auslegeware
zu gewÃ¤hrleisten. Die Benutzung des Kniespanners erfolgt zwar nicht im
Fersensitz, gleichwohl ist sie durch die kniende Haltung bei gleichzeitiger
erheblicher Kraftaufwendung als meniskusbelastend anzusehen.

Die lebensnahen und glaubhaften Angaben des KlÃ¤gers sind durch den Zeugen C
bestÃ¤tigt worden, der zwar bei der AusfÃ¼hrung der Bodenlegearbeiten durch den
KlÃ¤ger regelmÃ¤Ã�ig nicht unmittelbar zugegen war, aber dessen Einlassungen
gestÃ¼tzt hat, zu einem wesentlichen Anteil der Arbeitszeit Verlegearbeiten in
TreppenhÃ¤usern ausgefÃ¼hrt zu haben. Seine anlÃ¤sslich der Ermittlungen des
TAD im BeschÃ¤ftigungsbetrieb gemachte Angabe, die Kniehocke bzw. der
Fersensitz werde nur "gelegentlich" angewendet, erklÃ¤rte der Zeuge C plausibel
damit, dass der KlÃ¤ger erst mit Beginn der Knieprobleme ganz Ã¼berwiegend
fÃ¼r Verlegearbeiten in TreppenhÃ¤usern eingesetzt worden sei. Dessen
ungeachtet hat dieser Zeuge aber bestÃ¤tigt, dass der KlÃ¤ger bereits zuvor auch
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in grÃ¶Ã�erem Umfang, insbesondere auch auf GroÃ�baustellen, in
TreppenhÃ¤usern tÃ¤tig war. Da es auf Grund der Verschiedenheit der
ArbeitsauftrÃ¤ge und schon auf Grund des Zeitablaufes nicht mÃ¶glich ist, exakt
festzustellen, welchen Zeitanteil jeweils welche Verrichtung im Rahmen der
beruflichen TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers im Verlaufe einer jeden Arbeitsschicht in
Anspruch genommen hat, hat sich der Senat bei der Ã�berzeugungsbildung
hinsichtlich des Zeitanteiles der meniskusbelastenden TÃ¤tigkeiten auf die
uneingeschrÃ¤nkt glaubhaften Einlassungen des KlÃ¤gers anlÃ¤sslich der
mÃ¼ndlichen Verhandlung bei dem SG und der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 26.
Juli 2004 gestÃ¼tzt. Danach steht fest, dass der KlÃ¤ger einen wesentlichen Teil
seiner tÃ¤glichen Arbeitszeit, jedenfalls aber einen grÃ¶Ã�eren als den von der
Beklagten geforderten Anteil in HÃ¶he von einem Drittel pro Arbeitsschicht, im
Fersensitz, in der Hocke oder im Knien mit gleichzeitiger Kraftaufwendung und
mithin meniskusbelastend gearbeitet hat. Dabei ist zu berÃ¼cksichtigen, dass die
von der Beklagten geforderten Zeitanteile von einem Drittel (vgl. TAD-
Ermittlungsbericht vom 10. November 2000) bzw. gar von 50 % der Arbeitszeit (so
die BegrÃ¼ndung des angefochtenen Bescheides vom 9. Januar 2001) allenfalls
Richtwerte sein kÃ¶nnen, die sich weder den Tatbestandsmerkmalen der BK Nr.
2102 noch dem amtlichen Merkblatt hierzu entnehmen lassen. Die in der
tatbestandlichen Umschreibung der BK Nr. 2102 geforderten andauernden
meniskusbelastenden TÃ¤tigkeiten durch Dauerzwangshaltungen sind vielmehr von
gelegentlichen Belastungen abzugrenzen, die mit Phasen der Entlastung wechseln.
Dass der KlÃ¤ger seine TÃ¤tigkeit als Bodenleger aber regelmÃ¤Ã�ig in
Dauerzwangshaltungen verrichtet hat, steht nach dem Gesamtergebnis des
Verfahrens zweifelsfrei fest. Hinzu kommt, dass auch bei der Beurteilung der
haftungsausfÃ¼llenden KausalitÃ¤t nichtberufliche konkurrierende Ursachen fÃ¼r
die Meniskopathie des KlÃ¤gers nach dem Gutachten von Dr. M nicht feststellbar
gewesen sind.

Die dargelegten schÃ¤digenden Einwirkungen sind auch wesentlich ursÃ¤chlich
fÃ¼r die MeniskusschÃ¤den des KlÃ¤gers gewesen. Der Senat stÃ¼tzt sich insoweit
auf das ausfÃ¼hrlich begrÃ¼ndete und nachvollziehbare Gutachten des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. M, der bei seiner Zusammenhangsbeurteilung
einsichtig dargelegt hat, dass die Meniskopathie beider Kniegelenke des KlÃ¤gers
ursÃ¤chlich auf dessen berufliche TÃ¤tigkeit als Bodenleger zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist.
Der SachverstÃ¤ndige hat sich eingehend mit mÃ¶glichen Konkurrenzursachen
fÃ¼r die MeniskusschÃ¤den befasst und unter grÃ¼ndlicher WÃ¼rdigung der
bildgebenden Befunde Ã¼berzeugend ausgefÃ¼hrt, dass die bereits mit Bescheid
vom 26. Juli 1992 von der Bau-Berufsgenossenschaft Hannover anerkannte BK
(SchleimbeutelentzÃ¼ndung vor dem rechten Knie) keinen Ursachenanteil an der
jetzt festgestellten Meniskopathie hat, eine Fehlstellung der Beine nicht vorliegt und
auch das Ã�bergewicht des KlÃ¤gers als wesentliche Teilursache fÃ¼r die
Meniskopathie beider Kniegelenke nicht in Betracht gezogen werden kann. Somit
scheiden andere nichtberufliche Ursachen fÃ¼r die Meniskopathien in jedem Fall
aus.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.
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GrÃ¼nde fÃ¼r eine Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 oder 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 09.12.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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